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(2) Die Landesjustizverwaltung kann bestimmen, daß 
die Vergleichsbehörde ihre Tätigkeit von der vorherigen 
Einzahlung eines angemessenen Kosten Vorschusses abhän
gig machen darf.

(3) Die Vorschriften des Abs. 1, 2 finden keine An
wendung, wenn der amtliche Vorgesetzte gemäß den 
§§ 196, 232 Abs. 3 des Strafgesetzbuchs befugt ist, Straf
antrag zu stellen.

(4) Wohnen die Parteien nicht in demselben Gemeinde
bezirke, so kann nach näherer Anordnung der Landes
justizverwaltung von einem Sühneversuch abgesehen wer
den.

Erhebung der Klage.
§381

Die Erhebung der Klage geschieht zu Protokoll der 
Geschäftsstelle oder durch Einreichung einer Anklage
schrift. Die Klage muß den im § 200 Abs. 1 bezeichneten 
Erfordernissen entsprechen. Mit der Anklageschrift sind 
zwei Abschriften einzureichen.

Mitteilung der Klage.
§ 382

Ist die Klage vorschriftsmäßig erhoben, so teilt das 
Gericht sie dem Beschuldigten unter Bestimmung einer 
Frist zur Erklärung und der Staatsanwaltschaft zur Kennt
nisnahme mit.

Antn.: Durch Art. 9 § 9 Abs. 2 der VO zur weiteren Vereinfachung 
der Strafrechtspflege vom 13. August 1942 (RGBl. I S. 508) war § 382 ge
ändert worden.

Entscheidung des Gerichts über Eröffnung.
* § 383

Nach Eingang der Erklärung des Beschuldigten oder 
Ablaut der Frist entscheidet das Gericht darüber, ob das 
Hauptverfahren zu eröffnen oder die Klage zurückzu
weisen sei, nach Maßgabe der Bestimmungen, welche bei


	§381


